
Verfügbarkeit der notwendigen Fachärzte (Version 2.0)

Level 1 FA Erreichbarkeit <60min

oder Verlegung
Die Fachärzte

1
 sind innert 60 Minuten erreichbar oder der Patient wird an das 

nächste Spital mit entsprechendem Leistungsauftrag verlegt.

Level 2 FA Intervention <60min Die Fachärzte
1
 aus der jeweiligen Leistungsgruppe sind jederzeit erreichbar. Die 

diagnostische oder therapeutische Intervention ist bei entsprechender medizinischer 

Notwendigkeit innerhalb von 60 Minuten durch den Facharzt erbringbar oder 

ausnahmsweise anderweitig sichergestellt.

Level 3 FA Intervention <30min Die Fachärzte
1
 aus der jeweiligen Leistungsgruppe sind jederzeit erreichbar. Die 

diagnostische oder therapeutische Intervention ist bei entsprechender medizinischer 

Notwendigkeit innerhalb von 30 Minuten erbringbar.

Level 4

(Geburt)

FA Intervention <10min Nur für die Geburtshilfe, 24-Std.-Betrieb: Die Geburtshilfe wird von einem Facharzt für 

Gynäkologie und Geburtshilfe (Anwesenheit im Spital innerhalb von 10 Minuten) 

geführt.

1
 Fachärzte oder Ärzte mit entsprechender Facharztqualifikation (auch Beleg- oder Konsiliarärzte möglich)

Je nach Leistungsgruppe sind bestimmte Fachärzte (FMH oder ausländisch äquivalenter Titel) gefordert. Beispielsweise sind 

dies in den internistischen Gebieten die Internisten und Spezialisten je nach medizinischer Notwendigkeit. Grundsätzlich sollten 

die Patienten von diesen Fachärzten behandelt werden. Es liegt aber in der Verantwortung des Spitals bzw. der Fachärzte, die 

Behandlung zu delegieren.

Bei jeder Leistungsgruppe ist zudem definiert, in welcher Form die Fachärzte zur Verfügung stehen müssen. Wenn der FMH-

Titel in der Tabelle Leistungsgruppen ohne Klammern steht, müssen die Fachärzte am Spital angestellt sein oder ihre Praxis im 

Spital haben. FMH-Titel in Klammern bedeutet, dass auch Belegärzte oder Konsiliarärzte möglich sind, sofern sie vertraglich mit 

dem Spital verbunden sind und eine eigene Praxis in der Nähe des Spitals führen.  

Pro Leistungsgruppe ist eine bestimmte zeitliche Verfügbarkeit des Facharztes gefordert. Diese muss rund um die Uhr an 365 

Tagen gewährleistet sein. Unten finden Sie die von der GD definierten zeitlichen Verfügbarkeiten. Die Verfügbarkeit muss auch 

bei Beleg- und Konsiliarärzten jederzeit geregelt und sichergestellt sein.

Grun


